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Stück

Montag den V™ December.

Ediktalvorladung.
l)slltm Henrich Schneider avS Angerstein ist vor mehrere» Jahren anf seht« Profession als

' yj Drechsler außer Landes gewandert und hat sich i» der leztenZeit zu Nürnberg aufgehalten.
ES wird daher d-mfelben auf Instanz seiner Geschwister bekannt gemacht, daß wenn er/oderfei»
aL,n*alfiger Lnbeserbe, sich nicht binnen einem viertel Jahr dahter zu Uebernehmung seines
sub cm-a stehende« Vermögens einfindeu wird, solches nachher jenen, der Fürst!. Verordumtg
vom àFebr. 1757. gernäS, überlassen werde« soll. Bovenden den Ly'enOcwb. 1797.

8. R.. Amrsverwàr Depp.

Vorladungen der Gläubiger.

I) DtM»ach bei hiesigen Bürgert nnd Sttumpsweber Jacob Weber und dessen êbefrâneu Ber.
«öqrns-Umstände nach denen bereits bekannten paiftvis so gethan sind, daß der Concurs» Pro
ceß vhnvermeyLUcd seyn dürfte, jedoch aber u^ch Maas gnädigster Verordnung vsm rdten
E-epkbr. r?88 anforderst eine summarische Untersuchung der Schuldenlast vorgrnvmnrrv und die
Güte versucht werden soll: Als werden alle diejenigen, welche an obger-acbsen Cheleukev Au-

 und Ansprüche zu haben vermeynen. hiermit ein für allemal vorgeladen, daß sie in Terminv, auf
M^Klag den LSten Deeemh^ nächstkünfrtg bestimmt, sog'wiß enrwrber in Person oder durch
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